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ZUSAMMENFASSUNG

  
Der Staatsgerichtshof (StGH) ist in seinem Urteil (StGH 2002/66) zur Auffassung 

gelangt, dass Art. 15 Tourismus-Gesetz vom 15. Juni 2000 und die Verordnung 

vom 26. September 2000 über die Tourismusumlage wegen Verfassungswidrig-

keit unter Ansetzung einer Frist von 6 Monaten seit Veröffentlichung im Landes-

gesetzblatt aufgehoben werden müssen. Das Urteil des StGH ist am 16. Januar 

2004 publiziert worden, was bedeutet, dass die entsprechenden Gesetzes- und 

Verordnungsbestimmungen noch bis Mitte Juli dieses Jahres in Kraft sind.  

Gemäss geltendem Tourismus-Gesetz vom 15. Juni 2000 (LGBl. 2000 Nr. 166), 

Art. 15, bezahlen die am Tourismus interessierten Geschäftsbetriebe zur Aufbrin-

gung der Mittel für die Tourismusförderung eine jährlich festzusetzende und ein-

zuhebende Umlage. Die Höhe der Tourismusumlage beträgt maximal  

CHF 4'000.-. Die Tourismusumlagen sind so festzusetzen, dass damit, unter Be-

rücksichtigung der übrigen Einnahmen von Liechtenstein Tourismus, deren Kos-

ten gedeckt werden können. Die Einzelheiten werden in einer Verordnung gere-

gelt.  

Aufgrund der oben erwähnten Gesetzesbestimmung bezahlen heute rund 2'900 

Gewerbebetriebe Tourismus-Umlagen in unterschiedlicher Höhe. Diese Umla-

genpflicht wurde schon mehrfach bestritten. Letztmals im Rahmen eines Verfah-

rens vor der Verwaltungs- und Beschwerdeinstanz (heute Verwaltungs-

Gerichtshof –VGH). Dieser hat dem Staatsgerichtshof einen Normenkontrollan-

trag zur Prüfung gestellt. Der StGH ist sodann zum erwähnten Urteil (StGH 

2002/66) gelangt.  

Die Einnahmen durch die Tourismus-Umlagen bilden heute einen wesentlichen 

Bestandteil des Gesamtbudgets von Liechtenstein Tourismus. Hinzu kommt, dass 

diese Einnahmen vom Staat verdoppelt werden (ca. CHF 500'000.--/Jahr). Liech-
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tenstein Tourismus verfügt heute über ein Gesamtbudget von rund CHF 1.7 Mio. 

Die Einnahmen durch die Tourismus-Umlagen bilden somit zusammen mit der 

Verdoppelung des Landes einen Grossteil der Gesamteinnahmen von Liechten-

stein Tourismus. Aus Sicht der Regierung leistet Liechtenstein Tourismus seit 

dessen Errichtung im Jahre 2000 sehr gute Arbeit und trägt wesentlich zur positi-

ven Imagebildung sowie zur hohen Lebensqualität in unserem Land bei. Des Wei-

teren ist der weitere Ausbau des Wirtschaftszweigs Tourismus für unser Land 

insbesondere in Zukunft nicht zu vernachlässigen.  

Aufgrund des StGH-Urteils war für die Tourismus-Umlagen eine neue Basis fest-

zulegen. Die Vorlage sieht nun vor, dass inskünftig nur noch direkt betroffene 

Betriebe abgabepflichtig sein sollen. Basis für die Berechnung der Höhe der Tou-

rismusförderungsabgabe bildet die Produktionsleistung (=Nettoumsatzerlös + 

Eigenverbrauch). Der Veranlagungssatz beträgt maximal 2.5 %o, wobei der Mi-

nimalbetrag CHF 200.- und der Maximalbetrag CHF 3'000.- beträgt. Für einzelne 

Betriebe (beispielsweise für jene mit Sonntagsöffnungsbewilligung) gelten beson-

dere Pauschalabgaben.  

Durch eine Einteilung des Landes in drei Tourismus-Zonen werden die Abgaben 

jeweils der touristischen Bedeutung angepasst.  

Zusätzlich ist neu ein Gemeindebeitrag vorgesehen, welcher sich nach der Anzahl 

Gastbetten und Gaststätten pro Gemeinde richtet. Je Gastbett ist ein Gemeindebei-

trag in Höhe von maximal CHF 500.- vorgesehen sowie pro Gaststätte ein solcher 

von maximal CHF 4'000.-. Die oben erwähnte Zoneneinteilung findet entspre-

chende Berücksichtigung. Der Gemeindebeitrag wird auf maximal CHF 140'000.- 

beschränkt. Es ist vorgesehen, dass das Land die Gemeindebeiträge verdoppelt.   

Bei der Einführung der neuen Bestimmungen ist vorgesehen, die Tourismusförde-

rungsabgabe der Betriebe per Verordnung auf 1.5%o festzulegen. Die Gemeinde-
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beiträge sollen mit der gleichen Verordnung auf CHF 400.- je Gastbett und CHF 

3´000 je Gaststätte sowie der Maximalbeitrag auf CHF 120´000.- festgelegt wer-

den.  

Wie bereits erwähnt, leistet Liechtenstein Tourismus einen wesentlichen Beitrag 

zur Aufrechterhaltung bzw. zum Ausbau eines weiteren Wirtschaftsstandbeines 

unseres Landes, trägt zur positiven Imagebildung bei und unterstützt den Wirt-

schaftsstandort mit einer attraktiven Tourismusinfrastruktur, sowohl für die inlän-

dische Bevölkerung, als auch für ausländische Feriengäste und Geschäftsleute. 

Daher ist aus Sicht der Regierung ein gemeinsames Engagement von Land und 

Gemeinden gerechtfertigt.     

ZUSTÄNDIGES RESSORT

 

Ressort Wirtschaft  

BETROFFENE AMTSSTELLEN

 

Landeskasse  
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Vaduz, 9. März 2004 

RA 2004/619-7140 

P    

1. AUSGANGSLAGE 

  

1.1 Bisherige Praxis

  

Die bisher geübte Praxis der Einhebung einer Fremdenverkehrs- bzw. Tourismus-

umlage hat ihren Ursprung im Jahre 1944, als mit dem Gesetz vom 28. Februar 

1944 die Einhebung einer Fremdenverkehrsumlage gesetzlich verankert wurde. 

Gleichzeitig wurde eine Landesverkehrskommission mit fünf Mitgliedern auf die 

Dauer von 3 Jahren eingesetzt. Dem Gesetz aus dem Jahre 1944 folgten die Ge-

setze von 1948, 1951, 1971 und das bis anhin gültige Gesetz aus dem Jahre 2000. 

Alle Gesetze beinhalteten die Einhebung einer Fremdenverkehrs- bzw. Touris-

musumlage.   

Die Einhebung einer Umlage hat seit deren Bestehen immer wieder Anlass zu 

Diskussionen gegeben. Insbesondere im Kreis der per Verordnung umlagepflich-

tigen Geschäftsbetriebe mit mittelbarem wirtschaftlichen Nutzen löste die Veran-

lagung jährlich jeweils zahlreiche kritische Reaktionen und Fragen aus, die meist 

von Liechtenstein Tourismus (früher von der Landesfremdenverkehrskommissi-

on) behandelt wurden. Jährlich gingen einzelne Betriebe den Weg einer formellen 

Beschwerde. So hatte sich der Verwaltungsrat von Liechtenstein Tourismus im-

mer wieder mit Beschwerden betreffend die Tourismusumlage zu beschäftigen 

und diese im Rahmen des Gesetzes und der Umlageverordnung zu beurteilen. 

Einzelne der abgewiesenen Beschwerdeführer wandten sich in der Folge an die 

Regierung und davon einzelne letztlich an die Verwaltungs- und Beschwerdein-
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stanz (VBI). Diese beschloss in ihrer Sitzung vom 30. Oktober 2002 dem Staats-

gerichtshof einen Normenkontrollantrag zur Prüfung zu stellen. Der Staatsge-

richtshof hat diesen Antrag mit Urteil vom 17. November 2003 als „zu Recht er-

kannt“ und dem Antrag Folge geleistet.   

Die Aufschlüsselung der bisherigen per Gesetz und Verordnung zur Zahlung einer 

Umlage verpflichteten Betriebe ergibt folgendes Bild:  

 

Von insgesamt rund 2900 Umlage zahlenden Unternehmen wurden bisher 

rund 1100 als Geschäftsbetriebe eingestuft, die einen unmittelbaren Nutzen 

aus dem Aufenthalt von Gästen ziehen, indem sie mit diesen in direkte wirt-

schaftliche Beziehung treten.  

 

Rund 1800 Geschäftsbetriebe waren gemäss Art. 3 der Verordnung als Betrie-

be mit mittelbarem wirtschaftlichen Nutzen umlagepflichtig, indem sie Leis-

tungen für die Unternehmen mit unmittelbarem Nutzen erbracht haben.  

Diese Gliederung macht deutlich, warum sich die Betriebe mehr oder weniger 

stark mit dem Tourismus als Einnahmequelle ihrer geschäftlichen Tätigkeit identi-

fizieren. Für die einen Unternehmen mit unmittelbarem Nutzen ist der Tourismus 

eindeutig „Haupterwerb“, für andere hingegen eher nur „Nebenerwerb“. Für die 

grösste Anzahl (rund 1800 von rund 2900) der bisherigen Umlagepflichtigen, die 

einen mittelbaren Nutzen nur indirekt d.h. aus der Leistungserbringung für die 

Betriebe mit unmittelbarem Nutzen ziehen, ist die Zahlung einer Tourismusumla-

ge vielfach schwer nachvollziehbar.   

Nach dem neuen Gesetzesentwurf werden in den Gemeinden insgesamt etwa 2700 

Betriebe von der Umlage befreit. Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl 

der befreiten Betriebe nach Gemeinden.  
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Gemeinde Ungefähre Anzahl befreiter Betriebe 

Vaduz 560 

Triesenberg 180 

Triesen 360 

Balzers 290 

Schaan 500 

Planken 20 

Mauren/Schaanwald 270 

Eschen/Nendeln 260 

Bendern/Gamprin 100 

Ruggell 120 

Schellenberg  40 

 

Die aus Umlagen erhobenen Beiträge sind für das Jahr 2004 mit CHF 500'000 

budgetiert. Mit der gesetzlich festgelegten Verdoppelung dieser Summe durch die 

Regierung ergeben sich für Liechtenstein Tourismus budgetierte Einnahmen aus 

der Tourismusumlage von  CHF 1 Mio. Zusammen macht diese Summe 58 Pro-

zent der budgetierten Gesamteinnahmen von Liechtenstein Tourismus für das Jahr 

2004 aus. Von den restlichen CHF 700'000, die für 2004 budgetiert sind, entfallen 

150'000 auf Einnahmen aus den Beherbergungstaxen, CHF 150'000 auf die Ver-

doppelung der Beherbergungstaxen durch die Regierung und CHF 400'000 auf 

Verkaufserlöse und auf die Kooperationen mit den Gemeinden Vaduz und Trie-

senberg. Der im Verhältnis zum Gesamtbudget von rund CHF 1.7 Mio. beträchtli-

che Anteil der Tourismusumlagen und deren Verdoppelung durch die Regierung 

verdeutlicht deren Bedeutung in Bezug auf die Finanzierung von Liechtenstein 

Tourismus.    

1.2 Urteil des Staatsgerichtshofs
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Der Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein hat mit seinem Urteil vom 

17. November 2003 dem Antrag der Verwaltungs- und Beschwerdeinstanz (VBI; 

jetzt Verwaltungsgerichtshof) Folge gegeben, dass Art. 12 des Gesetzes vom 23. 

September 1971 über den Fremdenverkehr (LGBl. 1971 Nr. 42 in der Fassung 

von LGBl. 1986 Nr. 83, aufgehoben durch Art. 30 des Tourismusgesetzes vom 

15. Juni 2000, LGBl. 2000 Nr. 166), die Verordnung vom 21. November 1995 

zum Fremdenverkehrsgesetz (Berechnung der Fremdenverkehrsumlage) (LGBl. 

1995 Nr. 222, aufgehoben durch Art. 11 der Verordnung vom 26. September 2000 

über die Tourismusumlage, LGBl. 2000 Nr. 185) wegen Verfassungswidrigkeit 

nicht mehr anwendbar sind.  Art. 15 Tourismus-Gesetz vom 15. Juni 2000 (LGBl. 

2000 Nr. 166) und die Verordnung vom 26. September 2000 über die Tourismus-

umlage (LGBl. 2000 Nr. 185) werden wegen Verfassungswidrigkeit unter Anset-

zung einer Frist von 6 Monaten seit Veröffentlichung im Landesgesetzblatt ge-

mäss Art. 43 Abs. 2 StGHG aufgehoben.   

Der Staatsgerichtshof führt aus, dass es sich bei der Tourismusumlage um eine 

öffentliche Abgabe handelt. Diese ist voraussetzungslos geschuldet, d.h. nicht als 

Gegenleistung für eine dem Abgabepflichtigen gegenüber erbrachte besondere 

Leistung des Gemeinwesens geschuldet. Es handle sich um eine Zwecksteuer, da 

die Verwendung des Ertrags der Abgabe gesetzlich vorgeschrieben sei. Im Weite-

ren handle es sich um eine Kostenanlastungssteuer, da die Steuer denjenigen auf-

erlegt werden soll, die von den mit der Steuer finanzierten Tourismusfördermass-

nahmen in besonderer Weise begünstigt werden. Unter Kostenanlastungssteuer 

versteht man eine öffentliche Abgabe, die einer „bestimmten Gruppe von Pflichti-

gen auferlegt werden, weil diese Personen zu bestimmten Aufwendungen des 

Gemeinwesens eine nähere Beziehung haben als die Gesamtheit der Steuerpflich-

tigen“. Kostenanlastungssteuern müssen wegen ihres Ausnahmecharakters und 

der damit verbundenen Gefahr rechtsungleicher Behandlung besonders begründet 

werden.  
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Wenn es sich bei der Umlage um eine Steuer handelt, so sind die wesentlichen 

Elemente der Tourismusumlage hinreichend bestimmt auf der Stufe des formellen 

Gesetzes zu regeln. Dazu gehört eine Umschreibung des Abgabepflichtigen. Das 

Tourismusgesetz erfülle jedoch die Anforderung der Gesetzmässigkeit der Steuer 

entsprechenden Umschreibung der Steuersubjekte nicht.   

Der Grund für die Verfassungswidrigkeit der Fremdenverkehrs- bzw. Tourismus-

umlage liegt gemäss den Ausführungen des StGH in der ungenügend klaren und 

bestimmten Regelung auf der Stufe des formellen Gesetzes. Der Gesetzgeber 

nannte die umlagepflichtigen „am Tourismus interessierte Geschäftsbetriebe“. 

Diese Umschreibung bestimmt nach Ansicht des Staatsgerichtshofes den Kreis 

der Abgabepflichtigen völlig ungenügend und lässt dem Verordnungsgeber in 

dieser Hinsicht einen weiten Gestaltungsfreiraum.  

Des Weiteren fiel dem Staatsgerichtshof auf, dass die Bemessungsgrundlage der 

Umlage ebenfalls nicht auf der Gesetzesstufe geregelt war. Betreffend der Höhe 

sei die Abgabe im Tourismus-Gesetz auf CHF 4’000 begrenzt gewesen. Der Ge-

setzgeber habe nicht gesagt, wie der Rahmen von 1 bis 4'000 Franken auszufüllen 

sei und liess damit völlig offen wie die Abgabenhöhe bemessen werden solle.  

Die Veröffentlichung des Urteils des Staatsgerichtshofes im Landesgesetzblatt  

erfolgte am 16. Januar 2004.  

2.  NEUES FINANZIERUNGSMODELL

  

2.1  Allgemeines 

  

Der Anlass für die vorliegende Änderung des Tourismus-Gesetzes ist, wie bereits 

ausgeführt, die Entscheidung des Staatsgerichtshofs, in welcher er nach Antrag 
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auf Prüfung der Verfassungsmässigkeit die Aufhebung des Art. 15 Tourismus-

Gesetz sowie der Verordnung vom 26. September 2000 über die Tourismusumla-

ge entschieden hat.  

Die Regierung hat ein neues Finanzierungs- bzw. Umlagenmodell für Liechten-

stein Tourismus ausgearbeitet. Die Umlage (neu: Tourismusförderungsabgabe) 

wird nur noch von den unmittelbar Betroffenen erhoben. Die Regierung hat es 

sich zum Ziel gesetzt, dass trotz der massiven Reduzierung der abgabepflichtigen 

Unternehmen (neu sind über 93% der Betriebe von der Umlage befreit) für die 

Beitragszahler die Beiträge nicht zu stark zu erhöhen. Auf Grund der völlig neuen 

Berechnungsgrundlage lassen sich Abweichungen von den früheren Beiträgen 

nicht vermeiden, die Regierung ist jedoch der Ansicht, mit dem vorgeschlagenen 

neuen Finanzierungsmodell eine gerechte Grundlage geschaffen zu haben. Die 

Höhe der Tourismusförderungsabgabe ist vom Umsatz und Standort abhängig, ist 

nach unten und oben begrenzt und wird nur noch von Unternehmen mit direktem 

Nutzen am Tourismus eingehoben. Die folgenden Unternehmen unterstehen künf-

tig der Tourismusförderungsabgabenpflicht:  

 

Beherbergungs- und Gaststätten 

Diese umfassen die Gewährung von Unterkunft und/oder die Zubereitung von 

Mahlzeiten, Snacks und Getränken zum sofortigen Verzehr für Gäste. Für die-

se Betriebe beträgt die Tourismusförderungsabgabe maximal 2,5 Promille der 

Produktionsleistung (Nettoumsatzerlöse + Eigenverbrauch), wobei diese min-

destens CHF 200.- und höchstens CHF 3´000.- beträgt.  

 

Juristische oder natürliche Personen, welche im Nebenerwerb eine Gaststätte 

betreiben, sind mit einer Pauschale von CHF 1´000.- abgabenpflichtig.  
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Juristische oder natürliche Personen, welche im Nebenerwerb einen Beherber-

gungsbetrieb betreiben, sind mit einer Pauschale von CHF 400.- abgaben-

pflichtig.  

 

Juristische oder natürliche Personen, welche im Besitz einer Bewilligung zur 

Sonntagsöffnung sind. Für diese Betriebe beträgt die Tourismusförderungsab-

gabe pauschal CHF 1´000.- für die Ganzjahresbewilligung bzw. CHF 500.- für 

die Halbjahresbewilligung.  

Gemäss dem Artikel 3 des geltenden Tourismus-Gesetzes vom 15. Juni 2000 sind 

auch die Gemeinden Träger der Tourismusförderung. Die Förderung des Touris-

mus liegt auch im Interesse der Gemeinden. Die Regierung hat sich deshalb dazu 

entschlossen, auch die Gemeinden in die Finanzierung von Liechtenstein Touris-

mus einzubeziehen. Der Gesetzesvorschlag sieht vor, dass die Beiträge der Ge-

meinden sich nach der Anzahl Gastbetten und Gaststätten richtet. Je Gastbett ist 

ein Gemeindebeitrag von maximal CHF  500.- und je Gaststätte ein Beitrag von 

maximal CHF 4´000.- vorgesehen, wobei die Zoneneinteilung bei der Berechnung 

entsprechend berücksichtigt wird. Der Beitrag pro Gemeinde beträgt maximal 

CHF 140´000.-.  

Sowohl bei den Betrieben, als auch bei den Gemeinden wird für die Berechnung 

die Tourismuszone berücksichtigt, wobei die Abgaben bzw. Beiträge mit dem 

Tourismuszonen-Faktor multipliziert wird.  

Tourismus ist grundsätzlich für alle Gemeinden im Land von Bedeutung. Jedoch 

ist die Bedeutung je nach Gemeinde unterschiedlich. Aus diesem Grund wird 

Liechtenstein in drei Tourismusregionen unterteilt. Die Zone 1 bilden Vaduz und 

Malbun/Steg. Die Zone 2 bilden Triesenberg, Triesen und Schaan. Die Zone 3 

bilden Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell und Schellenberg.   
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Für die Betriebe ist der Datenschutz gewährleistet, da die Abgaben von der Steu-

erverwaltung berechnet und von der Landeskasse verrechnet werden. Liechten-

stein Tourismus ist also weder bei der Abgabenberechnung noch in die Rech-

nungsstellung involviert. Auch auf Grund der einzelnen Rechnungsbeträge kann 

nicht auf die Produktionsleistung geschlossen werden, da die Steuerverwaltung 

die Produktionsleistungen auf Hunderttausender rundet.    

2.2. Erläuterungen

  

2.2.1 Überblick  

Im Rahmen dieser Vorlage sollen nebst der Abänderung von verschiedenen Arti-

keln die zwei neuen Artikel 15a und 15b in das Tourismus-Gesetz eingefügt wer-

den, welche am abgeänderten Artikel 15 des Tourismus-Gesetzes anschliessen. 

Dadurch soll eine systematische, transparente und übersichtliche Regelung der 

Abgabepflicht für die bestimmten Gruppen von Betrieben im Bereich des Touris-

mus erreicht werden.   

Gemäss Artikel 3 des Tourismus-Gesetzes vom 15. Juni 2000 sind auch die Ge-

meinden Träger der Tourismusförderung. Die Regierung schlägt deshalb vor, in 

Artikel 14 festzuhalten, dass der Staat und die Gemeinden den Tourismus durch 

die Ausrichtung von jährlichen Beiträgen an die Kosten von Liechtenstein Tou-

rismus fördern. Die Einzelheiten werden in Art. 14a und Art. 14b geregelt. Damit 

fördern Land und Gemeinden den Tourismus zu gleichen Teilen, wobei das Land 

weiterhin zusätzlich die Einnahmen aus den Beherbergungstaxen verdoppelt.   

2.2.2 Abgabepflichtige Betriebe  



  
    13

 
Unter Berücksichtigung des Tourismuszonenfaktors zahlen Beherbergungs- und 

Gaststätten sowie Betriebe mit Bewilligung zur Sonntagsöffnung eine jährliche 

Tourismusförderungsabgabe, welche mindestens CHF 200.-, maximal CHF 

3'000.- beträgt. Beherbergungs- und Gaststätten sind Betriebe, welche ihren 

Haupterwerb mit der Gewährung von Unterkunft oder mit der Zubereitung von 

Mahlzeiten, Snacks und Getränken erzielen. Damit sind Betriebe wie Hotels, 

Gasthöfe, Pensionen, Hütten, Campingplätze, Ferienwohnungen, Restaurants, 

Imbissstuben, Bars, Diskotheken, Dancings oder Caterer gemeint. Diese Betriebe 

haben jährlich eine Tourismusförderungsabgabe von maximal 2.5%o der Produk-

tionsleistung zu entrichten. Die Regierung legt mit Verordnung die Höhe dieses 

Satzes fest, wobei bei der Einführung ein Satz von 1.5%o vorgesehen ist.  

Für Gaststätten, welche im Nebenerwerb geführt werden, beträgt die Tourismus-

förderungsabgabe pauschal CHF 1'000.-. Dies sind Betriebe, welche neben ihrem 

Hauptgeschäft zusätzlich noch die Zubereitung von Mahlzeiten, Snacks und Ge-

tränke zum sofortigen Verzehr anbieten wie beispielsweise ein Ladengeschäft, 

welches noch ein Cafe betreibt. Bei Beherbergungsbetrieben, welche im Neben-

erwerb geführt werden, beträgt die Pauschale CHF 400.-. Im Nebenerwerb ge-

führte Beherbergungsbetriebe können beispielsweise private Pensionen sein.  

Die Regierung schlägt zudem vor, Betriebe welche im Besitz einer Bewilligung 

zur Sonntagsöffnung sind, mit einer Pauschale von CHF 1'000.- auf Basis der 

Ganzjahresbewilligung in den Kreis der Umlagepflichtigen einzubeziehen, wobei 

bei kürzerer Bewilligungsdauer die Pauschale entsprechend gekürzt wird. Diese 

Gruppe von Betrieben befriedigt Bedürfnisse von Touristen während ihres Auf-

enthaltes bzw. auf ihrer Durchreise. Die Pauschale wird der Bewilligung ange-

passt, dass heisst, die Pauschale für die Halbjahresbewilligungen beträgt CHF 

500.-.  
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Alle diese Beträge werden mit dem weiter unten beschriebenen Tourismuszonen-

Faktor multipliziert, wobei die Mindestabgabe CHF 200.- beträgt.  

Durch die Beschränkung der abgabepflichtigen Unternehmen auf die direkten 

Profiteure des Tourismus werden ca. 2'700 Unternehmen im Land von der Abgabe 

befreit und damit entlastet.   

2.2.3 Gemeindebeiträge  

Wie bereits oben erwähnt, sind Gemeinden schon gemäss heutigem Gesetz Träger 

der Tourismusförderung. Im neuen Artikel 14b werden die Beiträge der Gemein-

den geregelt. Der jährliche Beitrag der Gemeinden wird aus der Anzahl Gaststät-

ten und der Anzahl Gastbetten ermittelt. Das Gesetz sieht vor, dass die Gemein-

den je Gaststätte maximal einen Betrag von CHF 4'000.- und je Gastbett maximal 

einen Betrag von CHF 500.- entrichten, wobei ein Gemeindebeitrag maximal 

CHF 140'000.- betragen soll. Die Regierung legt die Beträge je Gaststätte und 

Gastbett sowie den Maximalbetrag per Verordnung fest. Bei der Einführung der 

neuen Bestimmung hat die Regierung einen Betrag von CHF 3'000.- je Gaststätte, 

CHF 400.- je Gastbett und einen Maximalbetrag je Gemeinde von CHF 120'000.- 

vorgesehen. Die Gemeindebeiträge werden von der Regierung verdoppelt. Auch 

bei den Gemeindebeiträgen werden die Tourismuszonen-Faktoren, welche nach-

folgend aufgezeigt werden, berücksichtigt.   

2.2.4 Tourismuszonen  

Die Regierung schlägt weiter vor, das Land in drei Tourismuszonen zu untertei-

len. Damit soll der regionalen Bedeutung des Tourismus Rechnung getragen wer-

den. Die Zone 1 bilden die Gemeinde Vaduz sowie Malbun/Steg. Die Zone 2 bil-
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den die Gemeinden Schaan, Triesen und Triesenberg. Die Gemeinden Balzers, 

Eschen-Nendeln, Gamprin-Bendern, Mauren-Schaanwald, Planken, Ruggell und 

Schellenberg bilden die Zone 3.  

Die folgende Tabelle zeigt auf, mit welchen Faktoren die Zonen gerechnet wer-

den. 

ZONE FAKTOR 

1 1 

2 0.8 

3 0.5 

 

Für die Berechnung der Tourismusförderungsabgabe und der Gemeindebeiträge 

werden die Beträge mit dem Tourismuszonen-Faktor multipliziert. Für die Betrie-

be aller Zonen beträgt die Minimalabgabe CHF 200.-.   

2.2.5 Veranlagung und Einzug  

Bisher hat Liechtenstein Tourismus die Umlagenhöhe auf Grund der Verordnung 

ermittelt und den Betrieben eine Vorschreibung zugeschickt. In dieser Vorschrei-

bung wurde dem Betrieb die Höhe der Umlage bekannt gegeben und eine Frist 

eingeräumt, um dagegen Einsprache erheben zu können. Nach Ablauf dieser Frist 

wurden die ca. 2900 Umlagepflichtigen und die Höhe der Umlage der Landeskas-

se mitgeteilt und diese nahm den Versand der Umlagerechnungen vor.  

Neu ist vorgesehen, dass Liechtenstein Tourismus der Steuerverwaltung jährlich 

eine aktuelle Liste der Tourismusförderungsabgabepflichtigen Unternehmen zu-

kommen lässt. Die Steuerverwaltung berechnet auf Grund der volkwirtschaftli-

chen Gesamtrechnung, welche die Produktionsleistungen dieser Betriebe beinhal-

tet, für jeden Abgabepflichtigen die Höhe der Abgabe. Dabei werden die Produk-
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tionsleistungen auf die fünfte Stelle bzw. auf hunderttausend gerundet, der aktuel-

le Tourismusförderungsabgabensatz davon berechnet und mit dem Tourismuszo-

nen-Faktor multipliziert. Die Landeskasse erhält von der Steuerverwaltung eine 

Liste mit den Betrieben (ca. 200) und der Höhe der Tourismusförderungsabgabe 

und stellt wie bisher, auf Grund dieser Liste jährlich im Nachhinein die Touris-

musförderungsabgabe in Rechnung und bewirtschaftet die offenen Posten. Somit 

bleibt der Datenschutz gewährleistet, denn Liechtenstein Tourismus ist die Höhe 

der einzelnen Tourismusförderungsabgabe nicht bekannt. Liechtenstein Touris-

mus erhält lediglich die Zahlungen der Landeskasse.  

Auf Antrag hin stellt die Landeskasse eine rechtsmittelfähige Verfügung zu. Ge-

gen diese Verfügung der Landeskasse kann innert 14 Tagen direkt bei der Regie-

rung Beschwerde erhoben werden.    
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3. FINANZIELLE, ORGANISATORISCHE UND PERSONELLE 

AUSWIRKUNGEN

  

Finanzielle Auswirkungen 

Der Staat hat bisher schon die Umlagen der Unternehmen verdoppelt. Nach die-

sem Gesetzesvorschlag verdoppelt der Staat nun die Gemeindebeiträge. Für den 

Staat ergeben sich daher durch die Inkraftsetzung dieses Gesetzes keine finanziel-

len Auswirkungen. Die Gemeinden werden mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes 

nun in die Finanzierung von Liechtenstein Tourismus mit eingebunden. Für die 

Gemeinden ergeben sich in etwa die in untenstehender Tabelle aufgeführten Bei-

träge. Die Gemeinden Triesenberg und Vaduz leisteten bereits auf Grund einer 

Kooperation jährliche Beiträge in der Höhe von CHF 100´000.-.  

Gemeinden Zone Faktor Gaststätten Einheit GB Gastbetten Einheit BB GB + BB

Vaduz I 1 22 3'000 66'000 197 400 78'800 120'000
Malbun / Steg I 1 9 3'000 27'000 245 400 98'000 -
Triesenberg II 0.8 9 3'000 21'600 58 400 18'560 120'000
Schaan II 0.8 15 3'000 36'000 176 400 56'320 92'320
Triesen II 0.8 16 3'000 38'400 288 400 92'160 120'000
Balzers III 0.5 7 3'000 10'500 45 400 9'000 19'500
Planken III 0.5 1 3'000 1'500 0 400 0 1'500
Eschen/Nendeln III 0.5 11 3'000 16'500 83 400 16'600 33'100
Bendern/Gamprin III 0.5 2 3'000 3'000 20 400 4'000 7'000
Mauren/Schaanwald III 0.5 6 3'000 9'000 0 400 0 9'000
Ruggell III 0.5 3 3'000 4'500 0 400 0 4'500
Schellenberg III 0.5 2 3'000 3'000 20 400 4'000 7'000

Total 103 237'000 1'132 377'440 533'920

Legende: Zone I Haupttourismusorte im Land (Freizeit und Geschäftstourismus/Alpen)
Zone II Orte mit gewichtigem Geschäftstourismus
Zone III Orte ohne gewichtigen Tourismus
GB Gaststättenbeitrag nach Anzahl Gaststätten, Restaurants u.ä.
BB Gastbettenbeitrag nach Anzahl Betten in Hotels, Beherbergungsbetrieben u.ä.
GB + BB Total Tourismusförderungsbeitrag (pro Gemeinde)

  

Organisatorische Auswirkungen 

Neu berechnet die Steuerverwaltung die Höhe der Tourismusförderungsabgabe. 

Dies bedeutet ein minimaler Mehraufwand auf Seiten der Steuerverwaltung. Ent-

lastet wird Liechtenstein Tourismus, welche zwar die Liste der Abgabenpflichti-

gen jährlich aktualisiert, aber nicht mehr die Berechnung vornimmt. Die Landes-
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kasse wird entlastet, da nicht mehr für ca. 2´900 Betriebe sondern lediglich für ca. 

200 Betriebe die Tourismusförderungsabgabe zu verrechnen bzw. einzufordern 

ist.  

Personelle Auswirkungen 

Aufgrund der Inkraftsetzung dieses Gesetzes sind keine personellen und finanziel-

len Auswirkungen zu erwarten.    

* * * 
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4. GESETZESVORLAGE

  

Gesetz  

vom… 

über die Abänderung des Tourismus-Gesetzes

  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung:  

I. 

Abänderung bisherigen Rechts  

Das Tourismus-Gesetz vom 15. Juni 2000, LGBl. 2000 Nr. 166, wird wie 

folgt abgeändert:  

Art. 9 Abs. 1 Bst. h 

Aufgehoben 

Überschrift vor Art. 14

   

A. Beiträge des Staates und der Gemeinden

  

Art. 14

 

Grundsatz

  

Der Staat und die Gemeinden fördern den Tourismus durch die Ausrichtung 

von jährlichen Beiträgen an die Kosten von Liechtenstein Tourismus.  

Art. 14a 

Beiträge des Staates 
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1) Der Staat entrichtet jährlich einen Beitrag, der den Einkünften von Liechten-

stein Tourismus aus den Gemeindebeiträgen (Art. 14b) und den Beherbergungsta-

xen, soweit letztere Liechtenstein Tourismus zufliessen (Art. 20), entspricht. 

2) Der Staat kann für spezielle Aufgaben oder für freiwillige Marketingbeiträ-

ge Dritter Sonderbeiträge gewähren.   

Art. 14b

 

Beiträge der Gemeinden

  

1) Die einzelnen Gemeinden entrichten einen jährlichen Beitrag in Höhe von 

höchstens 140 000 Franken, der auf der Grundlage eines  Grundbetrags und eines 

Tourismuszonenfaktors errechnet wird. 

2) Der Grundbetrag beträgt: 

a) höchstens 4 000 Franken je Gast- oder Beherbergungsstätte, sofern letztere 

nicht ausschliesslich der Beherbergung von Personen dient; und 

b) höchstens 500 Franken je Gastbett in einer Beherbergungsstätte. 

3) Der Grundbetrag nach Abs. 2 wird mit dem Tourismuszonenfaktor nach 

Art. 15b multipliziert. 

4) Die Regierung legt den jährlichen Höchstbeitrag nach Abs. 1 sowie die Hö-

he des Grundbeitrags nach Abs. 2 unter Berücksichtigung der Kosten von Liech-

tenstein Tourismus mit Verordnung fest. 

5) Im Übrigen finden Art. 17 und 18 sinngemäss Anwendung.   

Überschrift vor Art. 15 

B. Tourismusförderungsabgabe  

Art. 15 
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Abgabepflichtige 

1) Die Geschäftsbetriebe nach Abs. 2 entrichten zur Deckung der Kosten von 

Liechtenstein Tourismus eine jährliche Abgabe (Tourismusförderungsabgabe).  

2) Als Geschäftsbetriebe gelten: 

a) Betriebe, die gegen Entgelt Personen beherbergen (Beherbergungsstätten); 

b) Betriebe, in denen Speisen oder Getränke an Ort und Stelle serviert (Gaststät-

ten) oder zum sofortigen Verzehr zubereitet und abgegeben werden;  

c) Betriebe, die über eine Bewilligung zur Offenhaltung an Sonn- und Feiertagen 

verfügen.   

Art. 15a 

Höhe  der Abgabe; Bemessungsgrundlage  

1) Die Abgabe beträgt nach Massgabe der Abs. 2 und 3 je Geschäftsbetrieb 

mindestens 200 Franken und höchstens 3 000 Franken und wird auf der Grundla-

ge eines Grundbetrags und eines Tourismuszonenfaktors errechnet. 

2) Der Grundbetrag beträgt für: 

a) alle Geschäftsbetriebe, ausgenommen Betriebe nach Bst. b bis d : höchstens 

2,5  ‰  der Produktionsleistung (Summe des Nettoumsatzerlöses und Eigen-

verbrauchs); 

b) Gaststätten, die im Nebenerwerb geführt werden: 1000 Franken; 

c) Beherbergungsstätten, die im Nebenerwerb geführt werden: 400 Franken; 

d) Betriebe nach Art. 15 Abs. 2 Bst. c, bei Vorliegen einer Ganzjahresbewilli-

gung: 1 000 Franken; bei einer kürzeren Bewilligungsdauer wird der Betrag 

entsprechend gekürzt; 

3) Der Grundbetrag nach Abs. 2 wird mit dem Tourismuszonenfaktor nach 

Art. 15b multipliziert. 

4) Die Regierung legt die Höhe des Grundbetrags nach Abs. 2 Bst. a unter Be-

rücksichtigung der Kosten von Liechtenstein Tourismus mit Verordnung fest. 
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Art. 15b 

Tourismuszonenfaktor  

Für die Berechnung der Gemeindebeiträge (Art. 14b) und der Tourismusförde-

rungsabgabe (Art. 15a Abs. 2) kommen für nachstehende Tourismuszonen fol-

gende Faktoren (Tourismuszonenfaktoren) zur Anwendung: 

a) Vaduz und Malbun/Steg (Zone 1): Faktor 1; 

b) Schaan, Triesen und Triesenberg (Zone 2): Faktor 0.8; 

c) Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell und Schellenberg (Zone 

3): Faktor 0.5.   

Art. 16 

Aufgehoben   

Art. 17 

Erhebung und Rechnungsstellung 

1) Die Tourismusförderungsabgabe wird jährlich im Nachhinein auf der Grund-

lage der von der Steuerverwaltung und der Regierungskanzlei zur Verfügung ge-

stellten erforderlichen Daten durch die Landeskasse erhoben und in Rechnung 

gestellt.  

2) Die Landeskasse stellt dem Abgabenpflichtigen auf Antrag hin eine rechts-

mittelfähige Verfügung zu.    

Art. 18 

Beschwerderecht 
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Gegen Verfügungen der Landeskasse kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Be-

schwerde bei der Regierung erhoben werden.   

 

II. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung in Kraft und findet erstmals 

im Jahre 2004 für das Rechnungsjahr 2003 Anwendung.   


